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Sozialgericht Dortmund 

Az.: S 60 AS 240/19 ER 

-. :.- ... ..,~. .., - .-: 

. , 
I ' 

Beschluss 
, , 

Ih, dem Verfahren auf GeWäh.rung einstweiligen Rech"sschutzes 

58706 MeneJen 

, Antragstellerin " 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt 
58706 M~nden ' ' .' . 
gegen 

\, .. . . . 
JobCenter Märkischer Kreis - Widersprl:Jchs$t~lIe ,-, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Friedrichstraß~9/6t._5a6361setiohn, Gi.: 41 a.355 0211 eR1-35502-00003/19 . . 
Antragsgegner -. 

, , 

hat die 60. Kammer des Sozialgerichts Dortmund am 11'.03.2019 'durch die Vorsitzende, 
Richte'rin art:l S'C?zialgericht Wilschewski, b~S?hl~,$Se~: . ,,' ' 

\ . 
, Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, 
aer Antragstelleri'n in der Zeit vom '15.01.201'9' b.iS· 31.~1.20,19 vorlä'ufig 8GB 11-

~eIS~ng~n I.H. v.' 226: 13 .Eu~o· und In 'de~ Zelt vOll"! 01.02.2019 ,bis 30.06.2019 

,i.H.v. 424,00 Euro monatlich zu gewähren. . -

. " 

..... 
, I 
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" 'Im Übrigen wird der ~ntrag abgelehnt. i. .r _ ' 

, , I 

, , . Der ~ntragsge~ner ~rägt 50 % der außerge~ichtlichen Kosten der 

.. ', Antragstellerin. 

Gründe:, 

Der zulässige Antrag ist im tenoriertem Umfang begründet. 
- , 

'Nach § 86b Abs. 2 S. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) kann das Gericht der Hauptsache auf 
, , - l 

Antrab eine ßinstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug 
. :' ... :_.. ..." .- •• - ... r. _.., .... ,: .. -. .. . _* - ... ... :... •• ,' ~. --I - .. - - - _ ... 
auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn eine solche Regelung', zur Abwendung .. .. 0.-. , 

wesentlicher Nachteile Qotwendig erscheint. , 
, .;.. . ' 

Der' Erlass einer einstweiligen Anor(inung setzt somit voraus, dass ein materieller 
J 

Anspr~c~ besteht, für den 'vorläufiger Rechtsschutz begehrt wird (sog. 

Anordnungsanspruch) und dass der Erlass einer 'gerichtlichen Entscheidung besonders 
I ' 

eilbedOrftig i~t (sog. ~nordnungsgr~nd). , 

E:i1bedarf besteht, wenn dem, B~troffenen ohne die Eilentsch~idung eine erhebliche, Ober , 
R~ndbereiche hinausge~ende Verle~ung' in seinen. Rechten droht, die durch die 

Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann (vgl. BVerfG, . .. . . . , 

Beschluss vom 12.05.2005 -1 BvR 569/05 Rn. 23; BVerfG, Beschluss vom 16.05.1995-
" 

1 BvR 1087/91 Rn. '28). ; './ .. 
. . . , 

Der von" qer Antragstellerl~ gel~el1.d ,gell1achte An6rdnun~sanspruch u~d 'die 

~ Ellbeduritigkeit sind ,glaubhaft zu mactien (§ 86b Abs. 2' S. 4 SGG in Verbindung' mit '§§ 
• ,. I '. J'" ~. ' . .. ., 

9.20 Abs. 2,,294 Abs. 1 Zivilprozessqrdnung, (ZP9». " 

. ' 

Ob ein Anordnungsanspru~h vorliegt,. ist in der Regel durch summarisch,e Prüfun'g der 

Erfolgsaussichten 'in der Hauptsacne zu ermitteln~ K~nnen ohne d'ie 'GeWähryng von 

Eilr~chtsschutz \ jedoch schwere und unzum'utba~~ Nachteile 'entstehen, die durch das 

. H~LiPtsacheverfahren nicht. 'mehr zu beseitige.~· wären, ist"ei~~' ab~~hließend~ prüfu"ng' 
. . . 
. '. ~rforderlich (BVerfG, Beschluss vom 12.05.2005 -·1 BvR 569/05). ' 

. Liegt ein-AnordnungSanSpru~h nicht vor, ist'ein schotzenswertes'·Recht zu vemein~n und 
.. • I • 

der Eilantrag abzulet:lnen. Hat die HCJuptsa~he hingegeri o,ffärisichtlich Aussicht auf Erfolg, 
• ,.' '.- I . 

ist dem Eilantrag stattzugeb~n, wenn die Angelegenhejt eine gewisse EilbedQrftigkeit . . . . .. . 
aufweist.· 
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B~i offenem Ausgang muss (:las Gericht anhand einer Folgenabwägung ent~cheiden, die 

die grundrechtlichen. Belange der ~nfragsteller umfassend einstellt (BVerfG a.8.0. Rn 26; . . " . 
vgl. auch Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leith~~er, a.a:O. Rn 29, 29a). 

I 

Der Antragstellerin sind im Ra.hmen. der, Folgenabwägung die tenorierten 5GB 1"1-

Leistungen zu gewähren. , 

Di,e Anttagstelleri~ gehört dem Grunde nC!ch zu dem Personenkreis: für den Leistungen 

nach dem 8GB 11 vorgesehen sind. 

Nicht abschließend beurteilt werden kann, ob die Antragstellerin hilfebedürftig L8.d. § 7 
, , 

Abs. '1 Satz 1 Nr. 3 SG,B 11 LV',m. § 9 Abs. LSGBJI ist. ' 
Zumindest nach den im einstweiligen Rechtsschutzv~rfahren vorgelegten Unterlagen 

verfügt die -Äritragstelleriri "derZeit über keinerlei finanzielle "Mitt~1. Der Verbrauch' der 

Auszahlung der WUrttembergischen Versicherung AG wurde nunmehr zumindest 

glaubhaft gemacht. Auch die Vollmachten fOr die Konten des Herrn. sind 

mittlerweile erlosch~n. 
" , 

Ob sich die Antrags~ellerin tatsächlich bei ihren Eltern a~fhält, dort isst und die Wäsche 

wäscht, wird im Rahmen eines H~uptsachev~rfa~rens ~eiter aufzuklären sein. 

Gleiches gilt für das Verhältnis zu Herr'n Zumindest qer polizeiliche 

Durchsuchungs~ericht bietet Anh~ltspunkte dafü~, dass riicht nur eine Wohngemeinschaft 

zwischen der Antragstellerin und Herrn bestand. 

Die umfangreichen Ermittiun"gen, können jedoch nicht im ~ahmen" des einstweiligen 

Rechtsschutzverfahrens angestellt werden, sönd'ern .bleib~n dem Hauptsacheverfahren 

vorbehalten. 

Die Folgenab~vägung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12.05.2005 - 1 BvR 569/05) fällt' daher 

zugunsten der Antragstellerin aus. 

Hierbei sind insbesondere die Bedeutung der beantragten Leistungen für die 

Antragstellerin' gegen die fiskalischen Interessen des Antragsgegners, die vorläufig 
~i-brachten Leistungen im' Fall des Obsiegens i.n der Hauptsache möglicherwe'ise' nicht 

zurQckzuerhalten, abzuwägen. Das Interesse des Antragsgegn~rs muss ·im konkreten Fall 

hinter den interessen der Ant~agstellerin zurücktreten. 

In Anbetracht dessen, dass die Leistungen zur Grundsicherung für ArbeitssuGhende nach 
, . 

dem SGB 1I der Sich,erstellung eines menschenwürdigen Lebens dienen, kann der 

Antragstellerin im Lichte des ~n Art. 1 LV.m. Art. 19 ~bs. 4 des GG ,verankerten "Gebots 
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"J des effektiven Rechtscnutzes und der Menschenwürde nicht zugemutet werden, ohne 

/ 

.. 
. ausreichende . staatliche Existenzsicherung eine .~ntscheidung in der Hauptsache 

. . 

abzuwarten (LSG NRW, Beschluss vom 03.04.2013'- L 7 AS 2403/12 B) .. 

Demgegenüber ~ntste.hen bei dem Antragsgegher IInurll fi.nanzielle ~ä.chteile,·.wenn die 

Ant~agstellerin.im Hauptsacheverfahr~n mit ihrem Begehren nicht durchdringen s~"te. 

Aus den bisherigen Ausführunger.l ergibt sich, dass· auch von einem Anordnungsgrund 

. hinsichtlich des Regelbedarfes auszugehen ist. 

Hinsichtlich der Kosten der Unterkunft ist hing~gen bereits fraglich, ob ein 

Anordnungsanspruch besteht, da zweifelhaft ist. ob der am '01.04.2018 geschlossene 

Mietvertrag mifeine~~'ernsthaften RechtshindungswHlen geschlö'sseri wo;:cf~n .ist (vg-" -LSG . 

NRW, Beschluss vom 16.08.4018, L 19 AS 919/18 ER). 

Jedenfalls fehlt es diesbezüglich an einem Anordnungsgrund, da eine- Gefährdung der 

Unterkunft nicht glaubhaft gemacht ist.' 

. . 
Die Kostentscheidung beruht auf der entsprechenden Anwendung von § 193 SGG und 

. . . 
trägt dem anteiligen Obsiegen un~"Verlieren Rechnung. 

' .. 

U.W
Hervorheben
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Rechtsmittelbeleh~ung: 

11 • -.. 

Gegen diesen Beschluss kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe Beschwerde bei 
dem 

Sozialgericht. Dortmund, 
Ruhrallee 1-3, 
44139 Dortmurid, 
. . 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt 
werden. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde i'nnerhalb der Frist 
Qeidem . 

Lanqessozialgericht Nordrhein-Westfalen, 
....,....--.. --- - Zvieigertstraße 5~(- ---"- -~ '-', -'". _,,"0_, __ 

45130 Essen 

schriftlich .oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäft~stelle eingelegt wird. 

Die, elektronische Form wird, durch Übermittlung eines ei~ktronischen DOkurn'ents gewahrt, 
das fOr, die Bearbeitung durch das Gericht geeignet' ist und 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und über das 
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) eingereicht wird oder 

, - von der veral')twortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungswe,g 
gern. § 65a Abs. 4 Sozial,g~ri9htsgesetz (S~G) einger~icht wird .. 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur 
qualifi?:ierte'n elektronischen Signatur, 'ergeben sich aus der Verordnung Ober die 
technischen .I~e.hmenbadingun~·en de0 alektrorlischen RechtsverkehiS und-über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-yerordnung-
ERW) in der jeweils gültigen Fassung, Über das· Jus,tizportal des Bundes und der Länder 
(www:Justiz.de) können 'nähere Informationen abgerufen ~erden. 

Wilschewski 
Richterin am ~ozialgericht 

Ausgefertigt ~ " 0' 
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